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Geschichte der Buchpreisbindung 

 Weiterentwicklung des Handelsbrauchs 

 1947: Verkehrs- und Verkaufsordnung (Hauptverband des österr Buchhandels) 

 EWR-Beitritt 

1993: Drei-Länder Sammelrevers (System einer grenzüberschreitenden 

Selbstbeschränkung in Österreich, Deutschland und der Schweiz) 

2000: Renationalisierung der Buchpreisbindungssysteme aufgrund einer 

Haltungsänderung der EU-Kommission (europäisches Wettbewerbsrecht) 

 BPrBG 

2000: BPrBG auf 5 Jahre befristet beschlossen 

2004: Definitivstellung 

2009 und 2014: Novellierung des BPrBG 



 Änderung des Anwendungsbereichs 

Das BPrBG „gilt für den Verlag und den Import sowie den Handel, mit 

Ausnahme des grenzüberschreitenden elektronischen Handels, mit 

deutschsprachigen Büchern, E-Books und Musikalien.“  

 

 BPrBG gilt für alle Verkäufe von preisgebundenen 

Waren nach Österreich in sämtlichen Vertriebsformen! 

 E-Books explizit in den Anwendungsbereich einbezogen 

 

 

 

Anwendungsbereich und Nov 2014 
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Verleger/Importeure haben für preisgebundene Waren 

einen Letztverkaufspreis (Mindestpreis) festzusetzen, der 

von Letztverkäufern bei Verkäufen an Letztverbraucher 

grundsätzlich nicht unterschritten werden darf 

Ziel = Schutz des Kulturguts Buch 

 Sicherstellung einer Vielfalt im Buchvertrieb, die zu 

einem breiten Spektrum an Verlagen und Büchern führt 

 

Was ist die Buchpreisbindung und 

welchen Sinn und Zweck hat sie? 
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 Importeur 

 Letztverkäufer  

 Letztverbraucher 

 Letztverkaufspreis (Mindestpreis) 
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 Grundregel 

 Ankündigen eines Preises unter dem Mindestpreis 

ist verboten 

 Gewähren eines Rabattes von bis zu 5% ist erlaubt 

 Sonderbestimmung für Bibliotheken 

 Ankündigen und Gewähren eines Rabattes von bis 

zu 10% ist erlaubt 

 

Sonderbestimmung für Bibliotheken 
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 Ankündigen/Gewähren eines 10% übersteigenden 

Rabattes ist vor dem Hintergrund des BPrBG unzulässig 

Ausschreibung preisgebundener Bücher: 

 kein Kosteneinsparungspotenzial, weil der höchst-

zulässige Rabatt ohnehin regelmäßig gewährt wird 

 Einfordern eines ungesetzlichen Rabatts und/oder  

Vergabe eines Auftrags zu einem ungesetzlichen Rabatt 

=  

lauterkeitsrechtlicher Verstoß als Anstifter/Beitragstäter 

Buchpreisbindung und Vergaberecht 
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